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•	 IFRS 16 ist erstmals verpflichtend auf Berichtszeiträume anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019  
beginnen. 

•	 Den Unternehmen bleibt nur noch wenig Zeit bis zur Umsetzung des Standards, in der sie sich vordringlich auf die  
neuen Darstellungs- und Angabevorschriften vorbereiten sollten. 

•	 Die Anwendung des neuen, vom IASB verabschiedeten Leasingstandards dürfte eine Änderung der Darstellung  
von Teilen des Abschlusses sowie eine deutliche Ausweitung des Angabenumfangs erforderlich machen. 

•	 Um die Daten erheben können, die zur Erfüllung der neuen Darstellungs- und Angabevorschriften benötigt werden,  
werden Unternehmen häufig nicht umhinkommen, bestehende Prozesse, Kontrollen und Systeme anzupassen.

Wichtige Fakten
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Das International Accounting Standards Board (IASB) hat IFRS 16 
Leasingverhältnisse veröffentlicht. Nach den neuen Regelungen 
müssen Leasingnehmer künftig die meisten Leasingverhältnisse 
bilanziell erfassen, was wesentliche finanzielle und operative 
Konsequenzen für Unternehmen haben könnte. 

Unternehmen sollten ihre Stakeholder frühzeitig über die Aus-
wirkungen, die sich aus der Anwendung des neuen Leasing
standards ergeben könnten, in Kenntnis setzen. Für Unterneh-
men könnte sich darüber hinaus die Notwendigkeit ergeben, 
neue Prozesse und Kontrollen einzurichten oder bestehende 
anzupassen, um sämtliche Leasingverhältnisse identifizieren 
und bilanzieren zu können.

Die bislang geltenden Bilanzierungsvorschriften des IAS 17 Leasing-
verhältnisse wurden häufig dahin gehend kritisiert, dass sie den 
Interessen der Abschlussadressaten nicht Rechnung trügen, da 
Leasingnehmer nach IAS 17 nicht verpflichtet seien, Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen 
in der Bilanz zu erfassen. Um dieser Kritik entgegenzuwirken, 
schreibt IFRS 16 vor, dass Leasingnehmer die meisten Leasing-
verhältnisse bilanziell erfassen müssen. Zudem sieht der neue 
Standard erweiterte Angabepflichten vor. Das IASB ist der Über-
zeugung, dass dies zu einer realitätsgetreueren Darstellung der 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Leasingnehmer und 
zu mehr Transparenz in Bezug auf die finanziellen Verpflichtun-
gen und die Leasingaktivitäten der Leasingnehmer führen wird.

1. Überblick
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Ziel der Angabevorschriften ist es, dass Unternehmen im Jahres-  
abschluss Informationen bereitstellen, die den Abschluss
adressaten die Beurteilung ermöglichen, wie sich Leasingver-
hältnisse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf 
die Cashflows des Leasingnehmers auswirken. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen Unternehmen Angaben zu Vermögenswer-
ten, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Cashflows machen, 
die aus ihren Leasingverträgen resultieren.1

Auf die Darstellungs- und Angabevorschriften für Leasinggeber 
und die gemäß IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen 
von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler im 
Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 
vorgeschriebenen Angaben wird in dieser Publikation nicht 
eingegangen.

Unternehmen müssen prüfen, welcher Detaillierungsgrad zur 
Erreichung des mit den Angabepflichten verfolgten Ziels erfor-
derlich ist und welcher Stellenwert den einzelnen Anforde
rungen beizumessen ist. Des Weiteren müssen Unternehmen 
darauf achten, dass nützliche Informationen nicht verschleiert 
werden (z. B. durch ein Übermaß an unwesentlichen Infor
mationen oder durch eine Zusammenfassung von Posten mit 
substanziell unterschiedlichen Merkmalen).

Unsere Sichtweise 
Unternehmen sollten ihre Angaben dahin gehend über-
prüfen, ob sie das im Standard festgelegte Ziel der Angabe- 
vorschriften erfüllen und den Abschlussadressaten die 
Beurteilung ermöglichen, wie sich Leasingverhältnisse  
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf die  
Cashflows des Leasingnehmers auswirken. 

Die vorliegende Publikation bietet einen Überblick über die 
neuen Darstellungs- und Angabevorschriften von IFRS 16 für 
Leasingnehmer, die für die Übergangsphase und die Zeit danach 
gelten. Sie beschreibt zudem verschiedene Formate, die Unter-
nehmen verwenden können, um die nach IFRS 16 geforderten 
Informationen offenzulegen. Dabei wird auf Praxisbeispiele von 
Unternehmen, die IFRS 16 vorzeitig angewandt haben, zurück- 
gegriffen.

  

Die in dieser Publikation aufgeführten Auszüge aus Abschlüssen 
dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Sie wurden nicht 
auf ihre Übereinstimmung mit den IFRS oder anderen Vorschriften, 
z. B. den lokalen Kapitalmarktregeln, überprüft. Diese Publika-
tion zeigt lediglich Praktiken auf, die Unternehmen entwickelt 
haben. Die Auszüge sind nicht als Darstellung von „Best Practices“ 
zu verstehen. Wir weisen unsere Leser zudem darauf hin, dass 
sie diese Auszüge im Zusammenhang mit den übrigen Informa
tionen in den dargestellten Abschlüssen und den zugehörigen 
Anhangangaben lesen sollten, um ihren beabsichtigten Zweck 
zu verstehen.

Die vorliegende Publikation ergänzt unsere Broschüre Im Fokus: 
Der neue Standard zu Leasingverhältnissen und sollte zusammen 
mit dieser gelesen werden.

Die Sichtweisen, die wir in dieser Publikation vertreten, können 
sich ändern, wenn die Standards umgesetzt werden und sich 
dabei neue Fragen ergeben. Auch die Schlussfolgerungen, zu 
denen wir in unseren Illustrationen gelangen, können sich auf-
grund neuer Sichtweisen ändern. Schließlich können Unter-
schiede bei den zugrunde liegenden Fakten und Umständen 
dazu führen, dass Schlussfolgerungen in scheinbar ähnlichen 
Situationen von den in den Illustrationen getroffenen Schluss
folgerungen abweichen. Unsere aktuellen Publikationen zur 
Bilanzierung von Leasingverhältnissen sind unter ey.com/IFRS 
abrufbar.

1 Siehe IFRS 16.51.
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2. Änderungen  
gegenüber den bislang  
geltenden IFRS

IAS 17 enthält keine speziellen Vorschriften zur Darstellung von 
Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten im Jahresab-
schluss. Leasingnehmer mussten daher bislang auf die allgemei-
nen Leitlinien in IAS 1 Darstellung des Abschlusses und IAS 7  
Kapitalflussrechnungen zurückgreifen. IFRS 16 enthält dagegen 
Vorschriften, die explizit die Darstellung von Nutzungsrechten 
und Leasingverbindlichkeiten sowie der entsprechenden Aus
wirkungen auf die Ergebnisse und die Cashflows innerhalb der 
primären Abschlussbestandteile regeln.

2.1.1 Bilanz
IFRS 16 schreibt vor, dass der Leasingnehmer

(a)	�Nutzungsrechte entweder in der Bilanz oder im Anhang  
getrennt von anderen Vermögenswerten darzustellen hat. 
Stellt er die Nutzungsrechte in der Bilanz nicht gesondert 
dar, so hat er

	 (i)	� diese Nutzungsrechte in den gleichen Bilanzposten auf 
zunehmen, in dem auch die zugrunde liegenden Vermö-
genswerte dargestellt würden, wenn sie sein Eigentum 
wären, und

	 (ii)	�anzugeben, in welchen Bilanzposten diese Nutzungs-
rechte geführt werden;

(b) �Leasingverbindlichkeiten entweder in der Bilanz oder im  
Anhang getrennt von anderen Verbindlichkeiten darzustellen 
hat. Stellt der Leasingnehmer Leasingverbindlichkeiten in 
der Bilanz nicht gesondert dar, hat er anzugeben, in welchen 
Bilanzposten diese Verbindlichkeiten enthalten sind.2 

Nutzungsrechte, die der Definition einer als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilie entsprechen, werden in der Bilanz jedoch 
als eine solche ausgewiesen.3

2.1.2 Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem 
Ergebnis

IFRS 16 schreibt vor, dass der Leasingnehmer Zinsaufwendun-
gen für die Leasingverbindlichkeit in der Darstellung von Gewinn 
oder Verlust und sonstigem Ergebnis getrennt vom Abschrei-
bungsbetrag für das Nutzungsrecht ausweisen muss. Zinsauf-
wendungen für die Leasingverbindlichkeit sind eine Komponente 
der Finanzierungsaufwendungen, die nach IAS 1 in der Darstel-
lung von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis getrennt 
darzustellen sind.4

2.1.3 Kapitalflussrechnung
In der Kapitalflussrechnung hat der Leasingnehmer Auszahlungen 
für den Tilgungsanteil der Leasingverbindlichkeit als Finanzie-
rungstätigkeiten einzustufen. Auszahlungen für den Zinsanteil 
der Leasingverbindlichkeit sind gemäß den Vorgaben für ge-
zahlte Zinsen in IAS 7 einzustufen. Zahlungen im Rahmen kurz-
fristiger Leasingverhältnisse, Zahlungen bei Leasingverhältnis-
sen, denen ein Vermögenswert von geringem Wert zugrunde 
liegt, und variable Leasingzahlungen, die bei der Bewertung der 
Leasingverbindlichkeit unberücksichtigt geblieben sind, sind  
als betriebliche Tätigkeiten einzustufen.5

2.1 Darstellung

2 Siehe IFRS 16.47. 
3 Siehe IFRS 16.48. 
4 Siehe IFRS 16.49 und IAS 1.82(b). 
5 Siehe IFRS 16.50.
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2. Änderungen gegenüber den bislang geltenden IFRS

2.2 Angabevorschriften für den Leasingnehmer

Die in IFRS 16 enthaltenen Angabevorschriften für den Leasing-
nehmer wurden gegenüber IAS 17 erweitert. Die zahlreichen 
Stellungnahmen veranlassten das IASB dazu, insbesondere Fol-
gendes in den neuen Standard aufzunehmen:

•	 eine grundsätzliche Zielsetzung für die im Anhang auszu
weisenden Angaben 

•	 eine Vorschrift für Leasingnehmer, quantitative Angaben  
zu ihren Nutzungsrechten und zu leasingbezogenen Aufwen-
dungen und Cashflows zu machen 

•	 eine Vorschrift für Leasingnehmer, zusätzliche Angaben zu 
machen, wenn dies für die Erfüllung der grundsätzlichen  
Zielsetzung der Angabepflichten erforderlich ist, einschließ-
lich einer Auflistung der Informationsbedürfnisse von  
Abschlussadressaten, denen die zusätzlichen Angaben Rech-
nung tragen sollten6

2.2.1 Quantitative Angaben

Im ersten Abschnitt wird erläutert, welche wesentlichen 
Informationen Leasingnehmer veröffentlichen sollten, um die  
Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten zu erfüllen. 
Diese Angabepflichten beziehen sich auf Informationen, die  
Abschlussadressaten als besonders nützlich für ihre Analysen 
ansehen und aus ihrer Sicht für alle wesentlichen Leasing
portfolios bereitgestellt werden sollten.7

6 Siehe IFRS 16.BC213–214.
7 Siehe IFRS 16.BC217.
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Angaben gemäß IFRS 16 Angaben gemäß IAS 17  
und anderen IFRS

Was hat sich 
geändert?

Aufwendungen für Leasingverhältnisse (d. h. Abschreibungsbe-
träge, Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten, Aufwand 
für kurzfristige Leasingverhältnisse und für Leasingverhältnisse 
über einen Vermögenswert von geringem Wert; nicht in die  
Bewertung von Leasingverbindlichkeiten einbezogener Aufwand 
für variable Leasingzahlungen)  
(IFRS 16.53[a]–[e])

allgemeine Vorschriften 
nach IAS 16 Sachanlagen 
(IAS 16.73) und IFRS 7  
Finanzinstrumente:  
Angaben (IFRS 7.20) 

modifiziert 

Ertrag aus dem Unterleasing von Nutzungsrechten  
(IFRS 16.53[f]) 

gemäß IAS 17 nicht 
erforderlich 

neu 

Gesamte Zahlungsmittelabflüsse für Leasingverhältnisse  
(IFRS 16.53[g])

gemäß IAS 7 erforderlich 
(IAS 7.17) 

keine Änderung 

Zugänge zu Nutzungsrechten  
(IFRS 16.53[h]) 

allgemeine Vorschriften 
nach IAS 16 (IAS 16.73) 

modifiziert 

Gewinne und Verluste aus Sale-and-Leaseback-Transaktionen  
(IFRS 16.53[i]) 

gemäß IAS 17 nicht 
erforderlich 

neu 

Buchwert des Nutzungsrechts nach Klassen zugrunde liegender 
Vermögenswerte (IFRS 16.53[j])

gemäß IAS 17 erforderlich 
(IAS 17.31) 

keine Änderung 

Leasingverpflichtungen aus kurzfristigen Leasingverhältnissen  
(IFRS 16.55)8 

N/A neu 

Fälligkeitsanalyse für Leasingverbindlichkeiten  
(IFRS 16.58) 

allgemeine Vorschriften 
nach IFRS 7 (IFRS 7.39 
und IFRS 7.B11) 

modifiziert 

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht für die mit IFRS 16 eingeführten Änderungen der Angabepflichten 
für Leasingnehmer im Vergleich zu IAS 17:

8 �Diese Angabe ist nur dann erforderlich, wenn sich der Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen, bei denen am Ende des Berichtszeitraums Verpflichtungen 
bestehen, nicht mit dem Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen deckt, auf die sich der nach Paragraph 53(c) angegebene Aufwand für kurzfristige Leasing
verhältnisse bezieht.
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2. Änderungen gegenüber den bislang geltenden IFRS

Gemäß IFRS 16 sind Leasingnehmer verpflichtet, alle vorstehend 
genannten Angaben in Tabellenform vorzulegen, es sei denn, 
ein anderes Format ist besser geeignet. Die angegebenen  
Beträge müssen die Kosten einschließen, die der Leasingnehmer 
im Berichtszeitraum in den Buchwert eines anderen Vermögens-
werts aufgenommen hat (z. B. Leasingkosten, die als Teil der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Vorräten oder Sach-
anlagen aktiviert wurden).9

2.2.2 Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen
Viele Leasingverhältnisse weisen komplexe Merkmale auf wie 
beispielsweise variable Zahlungen, Kündigungs- und Verlänge-
rungsoptionen oder Restwertgarantien. Diese Merkmale eines 

Leasingverhältnisses sind häufig auf die individuelle Situation 
der Vertragsparteien zugeschnitten. In einigen Fällen sind sie 
besonders komplex oder speziell auf den Vertrag abgestimmt.10

IFRS 16 schreibt in Bezug auf diese Merkmale vor, dass Lea-
singnehmer die wesentlichen unternehmensspezifischen Infor
mationen veröffentlichen müssen, die für die Erfüllung der 
Angabeziele erforderlich und nicht an anderer Stelle im Jahres
abschluss zu finden sind. IFRS 16 (einschließlich der Beispiele  
in den zusätzlichen Anwendungsleitlinien11) erweitert diese Vor-
schrift durch eine Auflistung der Informationsbedürfnisse 
von Abschlussadressaten, denen die zusätzlichen Angaben 
Rechnung tragen sollten.12

Angaben gemäß IFRS 16 Angaben gemäß IAS 17  
und anderen IFRS

Was hat sich 
geändert?

Art der Leasingaktivitäten des Leasingnehmers (IFRS 16.59[a]) gemäß IAS 17 erforderlich 
(IAS 17.31 und IAS 17.35)

keine Änderung 

Künftige Zahlungsmittelabflüsse, zu denen es beim Leasingnehmer 
kommen könnte, die bei der Bewertung der Leasingverbindlichkeit aber 
unberücksichtigt geblieben sind. Ergeben könnten sich diese Abflüsse 
aus  
• variablen Leasingzahlungen(IFRS 16.59[b][i]),  
• Verlängerungs- und Kündigungsoptionen (IFRS 16.59[b][ii]),  
• Restwertgarantien (IFRS 16.59[b][iii]) oder 
• Leasingverhältnissen, die der Leasingnehmer eingegangen ist,   
   die aber noch nicht begonnen haben (IFRS 16.59[b][iv])

eingeschränkte Angabe
vorschriften gemäß IAS 17 
(IAS 17.31 und IAS 17.35)

modifiziert 
modifiziert
neu 
neu 

Mit den Leasingverhältnissen verbundene Beschränkungen oder  
Zusagen (IFRS 16.59[c])

eingeschränkte Angabe
vorschriften gemäß IAS 17 
(IAS 17.31 und IAS 17.35) 

modifiziert 

Sale-and-Leaseback-Transaktionen (IFRS 16.59[d]) gemäß IAS 17 erforderlich 
(IAS 17.65)

modifiziert 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten

 
  9 Siehe IFRS 16.54. 
10 Siehe IFRS 16.BC224. 
11 Siehe IFRS 16.IE9. 
12 Siehe IFRS 16.BC225. 
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Sofern erforderlich, verweist IFRS 16 auch auf Angabepflichten 
in anderen Standards. Entsprechen Nutzungsrechte an Leasing-
gegenständen der Definition einer als Finanzinvestitionen  
gehaltenen Immobilie, hat der Leasingnehmer die Angabevor-
schriften des IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
zu beachten. Für derartige Nutzungsrechte müssen die in 
Paragraph 53(a), (f), (h) oder (j) des IFRS 16 genannten Anga-
ben nicht gemacht werden.13 Wendet ein Leasingnehmer für 
Nutzungsrechte die Neubewertungsmethode gemäß IAS 16 
an, muss er für diese Nutzungsrechte die in IAS 16.77 verlang-
ten Angaben machen.14

2.2.3 Angabepflichten nach IAS 1
Ergänzend zu den nach IFRS 16 geforderten Informationen 
müssen Unternehmen Angaben zu folgenden Punkten machen:
 
•	 ihren maßgeblichen Rechnungslegungsmethoden  

einschließlich der bei der Erstellung des Abschlusses  
herangezogenen Bewertungsgrundlage(n) 

•	 sonstigen für das Verständnis des Abschlusses relevanten 
Rechnungslegungsmethoden 

•	 den Ermessensentscheidungen des Managements bei der  
Anwendung von Rechnungslegungsmethoden, die  
die Beträge im Abschluss am wesentlichsten beeinflussen15 

Unternehmen müssen außerdem die wichtigsten zukunfts
bezogenen Annahmen sowie sonstige wesentliche Quellen von 
Schätzungsunsicherheiten am Ende eines Berichtszeitraums  
angeben, durch die ein beträchtliches Risiko entstehen kann, 
dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche 
Anpassung der Buchwerte der ausgewiesenen Vermögenswerte 
und Schulden erforderlich wird.16 Praxisbeispiele für diese  
Angaben sind in Abschnitt 4.3 zu finden. 

13 Siehe IFRS 16.56.
14 Siehe IFRS 16.57.
15 Siehe IAS 1.117 und IAS 1.122.
16 Siehe IAS 1.125.
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3. Darstellung innerhalb 
der primären Abschluss- 
bestandteile

3.1 Bilanz

3.1.1 Untergliederung in kurz- und langfristig
Sofern ein Unternehmen seine Bilanz nicht auf Liquiditätsbasis 
darstellt, muss es Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten 
darin als kurz- oder langfristig einstufen. Da IFRS 16 keine  
Regelungen zu dieser Einstufung enthält, kommen hier die Vor-
schriften des IAS 1 zur Anwendung.

Die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen Posten 
hängt von der Länge des Geschäftszyklus des Unternehmens ab. 
Gemäß IAS 1 ist der Geschäftszyklus eines Unternehmens der 
Zeitraum zwischen dem Erwerb von Vermögenswerten, die in 
einen Prozess eingehen, und deren Umwandlung in Zahlungs-
mittel oder Zahlungsmitteläquivalente. Ist der Geschäftszyklus 
des Unternehmens nicht eindeutig identifizierbar, wird von  
einem Zeitraum von zwölf Monaten ausgegangen.17 IAS 1 ent-
hält keine Regelungen zur Bestimmung, ob der Geschäftszyklus 
eines Unternehmens „eindeutig identifizierbar“ ist. Bei einigen 
Unternehmen kann die Zeit, die für die Herstellung von Gütern 
oder die Erbringung von Dienstleistungen benötigt wird, zwi-
schen den einzelnen Verträgen mit Kunden erheblich variieren. 
In solchen Fällen kann es schwierig sein zu bestimmen, welcher 
Zeitraum dem normalen Geschäftszyklus entspricht. Daher 
muss das Management alle Fakten und Umstände heranziehen 
und nach Ermessen entscheiden, ob der Geschäftszyklus ein-
deutig identifizierbar ist oder ob der Zwölfmonatszeitraum zu-
grunde gelegt werden soll.

17 Siehe IAS 1.68. 
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3. Darstellung innerhalb der primären Abschlussbestandteile

Praxisbeispiel 3.1
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017) 			                                 Luxemburg

Bilanz

Praxisbeispiel für Angaben: Play Communications S.A.
Die Play Communications S.A. hat IFRS 16 zum 1. Januar 2016 vorzeitig angewandt. Hierfür 
wählte das Unternehmen den vollständigen rückwirkenden Ansatz. Die in den Auszügen genannten 
Beträge sind in Millionen polnischen Złoty (PLN) dargestellt. Das Unternehmen hat sich dafür 
entschieden, die Nutzungsrechte in der Bilanz separat auszuweisen und Leasingverbindlichkeiten 
in den kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zu erfassen.
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Praxisbeispiel 3.1 (Fortsetzung)
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017)                 	                                                                                                                Luxemburg

Statement of Financial Position 

The cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN nil for the year ended 
December 31, 2017. There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is 
committed. The expenses relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 
16 ( leases with the contract term of less than 12 months)  amounted to PLN 10,126 thousand for the year ended December 31, 2017. 

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni-

cations 
network and 

equipment 

Right-of-Use: 
Motor 

vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 
Cost  
As at January 1, 2017 132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 
Additions 39,143 217,493 - 5,980 - 27 262,643 
Asset retirement obligation  - 10,145 - - - - 10,145 

( 7,513) 7,513 ( 17,236) - 7,483 - ( 9,753)
Disposals  ( 706) ( 39,701) ( 2,289) ( 7,041) ( 6,155) - ( 55,892)
As at December 31, 2017  163,454 1,369,463 63,000 72,995 27,095 745 1,696,752 
Accumulated depreciation  
As at January 1, 2017 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 
Charge 10,816 103,270 14,337 9,553 7,437 13 145,426 
Charge from asset retirement 
obligation - 2,602 - - - - 2,602 

Transfers ( 377) 377 ( 17,345) - - - ( 17,345) 
Disposals  ( 134) ( 20,608) ( 2,276) ( 4,756) ( 6,124) - ( 33,898)
As at December 31, 2017 54,829 658,115 53,432 59,315 14,516 678 840,885 
Net book value as at 
December 31, 2017 108,625 711,348 9,568 13,680 12,579 67 855,867 

The cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN nil for the year ended December 31,  
2017. There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. The expenses  
relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 (leases with the contract 
term of less than 12 months) amounted to PLN 10,126 thousand for the year ended December 31, 2017.
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3. Darstellung innerhalb der primären Abschlussbestandteile

Praxisbeispiel 3.1 (Fortsetzung)
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017)                 	                                                                                                                Luxemburg

Statement of Financial Position 

In the year ended December 31, 2016 the cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted 
to PLN 3,810 thousand.  

There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. 

The costs relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 ( leases with 
the contract term of less than 12 months)  amounted to PLN 10,128 thousand in the year ended December 31, 2016.

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni-

cations 
network and 

equipment 

Right-of-Use: 
Motor 

vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 
Cost  
As at January 1, 2016 113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331
Additions 20,460 121,489 - 4,112 - - 146,061
Asset retirement obligation  - ( 88) - - - - ( 88) 

- - 4,426 ( 9,827) 6,735 718 2,052 
Disposals  ( 1,304) ( 51,913) ( 11,017) ( 12,448) ( 7,065) - ( 83,747)
As at December 31, 2016  132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 
Accumulated depreciation  
As at January 1, 2016 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407
Charge 9,495 97,270 21,019 10,661 7,164 56 145,665
Charge from asset retirement 
obligation - 2,242 - - - - 2,242 

- - 3,866 ( 6,631) ( 296) 609 ( 2,452) 
Disposals  ( 846) ( 28,684) ( 10,990) ( 11,193) ( 7,049) - ( 58,762)
As at December 31, 2016 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 
Net book value as at 
December 31, 2016 88,006 601,539 23,809 19,538 12,564 53 745,509 

In the year ended December 31, 2016 the cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to  
PLN 3,810 thousand. 

There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. 

The costs relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 (leases with the  
contract term of less than 12 months) amounted to PLN 10,128 thousand in the year ended December 31, 2016. 
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Praxisbeispiel 3.1 (Fortsetzung)
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017)                 	                                                                                                                Luxemburg

Statement of Financial Position 

The cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN 3,175 thousand in the year 
ended December 31, 2015.  

There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. 

The costs relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 ( leases with 
the contract term of less than 12 months)  amounted to PLN 11,888 thousand in the year ended December 31, 2015.

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni-

cations 
network and 

equipment 

Right-of-Use: 
Motor 

vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 
Cost  
As at January 1, 2015 98,159 973,753 63,478 106,064 27,121 - 1,268,575
Additions 15,432 143,641 - 6,976 - - 166,049
Asset retirement obligation  - 6,224 - - - - 6,224 
Transfers and rec - ( 364) 25,668 31 7,770 - 33,105
Disposals  ( 217) ( 18,729) ( 30) ( 20,852) ( 8,794) - ( 48,622)
As at December 31, 2015  113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331
Accumulated depreciation  
As at January 1, 2015 27,382 418,451 25,359 62,839 15,231 - 549,262
Charge 8,493 94,870 19,038 19,545 6,899 - 148,845
Charge from asset retirement 
obligation - 1,923 - - - - 1,923

- ( 95) 454 - - - 359 
Disposals  - ( 13,503) ( 30) ( 20,703) ( 8,746) - ( 42,982)
As at December 31, 2015 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407
Net book value as at 
December 31, 2015 77,499 602,879 44,295 30,538 12,713 - 767,924
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3. Darstellung innerhalb der primären Abschlussbestandteile

Praxisbeispiel 3.1 (Fortsetzung)
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017) 			                                 Luxemburg

November 2018 Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 Leases 14 

Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017) (cont’d) 
LUXEMBOURG 

Statement of Financial Position 

For future payments payable under leases which are in place at the reporting 
date, please see Note 2.27.4.

December 31, 
2017 

December 31, 
2016 

December 31, 
2015 

Long-term lease liabilities  

Telecommunications sites  660,308 564,680 536,813 

Points of sale  54,257 33,390 35,657 

Dark fiber optic cable  6,322 10,581 16,475 

Collocation centers 11,797 16,931 20,163 

Offices and warehouse 22,173 29,813 33,967 

IT equipment and 
telecommunications equipment 

2,723 9,803 15,300 

Motor vehicles 4,634 4,437 5,011 

762,214 669,635 663,386 

Short-term lease liabilities 

Telecommunications sites 119,386 109,607 108,415 

Points of sale 28,932 22,290 24,914 

Dark fiber optic cable 7,484 9,162 9,992 

Collocation centers  5,785 6,234 5,690 

Offices and warehouse  10,705 4,766 7,617 

IT equipment and 
telecommunications equipment 

9,616 15,136 16,128 

Motor vehicles 4,694 5,884 5,255 

186,602 173,079 178,011 

948,816 842,714 841,397 
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4. Anhangangaben

4.1 Quantitative Informationen 

Auszug aus IFRS 16

53 Ein Leasingnehmer hat für die Berichtsperiode folgende Beträge anzugeben:
(a) den Abschreibungsbetrag für das Nutzungsrecht nach Klassen zugrunde liegender Vermögenswerte;
(b) die Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten;
(c) �den Aufwand für kurzfristige Leasingverhältnisse, die nach Paragraph 6 bilanziert werden. Darin nicht enthalten sein muss 

der Aufwand für Leasingverhältnisse mit maximal einmonatiger Laufzeit;
(d) �den Aufwand für Leasingverhältnisse über einen Vermögenswert von geringem Wert, die nach Paragraph 6 bilanziert  

werden. Darin nicht enthalten sein darf der in Paragraph 53(c) enthaltene Aufwand für kurzfristige Leasingverhältnisse,  
denen ein Vermögenswert von geringem Wert zugrunde liegt;

(e) den nicht in die Bewertung von Leasingverbindlichkeiten einbezogenen Aufwand für variable Leasingzahlungen;
(f) den Ertrag aus dem Unterleasing von Nutzungsrechten;
(g) die gesamten Zahlungsmittelabflüsse für Leasingverhältnisse;
(h) die Zugänge zu Nutzungsrechten;
(i) die Gewinne und Verluste aus Sale-and-Leaseback-Transaktionen und
(j) den Buchwert des Nutzungsrechts am Ende der Berichtsperiode nach Klassen zugrunde liegender Vermögenswerte.

54 Die in Paragraph 53 genannten Angaben sind in Tabellenform vorzulegen, es sei denn, ein anderes Format ist besser  
geeignet. Die angegebenen Beträge müssen die Kosten einschließen, die der Leasingnehmer im Berichtszeitraum in den  
Buchwert eines anderen Vermögenswerts aufgenommen hat.

55 Ein Leasingnehmer hat die Höhe seiner Leasingverpflichtungen aus kurzfristigen Leasingverhältnissen, die nach  
Paragraph 6 bilanziert werden, anzugeben, wenn sich der Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen, bei denen am Ende  
des Berichtszeitraums Verpflichtungen bestehen, nicht mit dem Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen deckt, auf die  
sich der nach Paragraph 53(c) angegebene Aufwand bezieht.

56 Entsprechen Nutzungsrechte an Leasinggegenständen der Definition einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie,  
hat der Leasingnehmer nach den Angabevorschriften des IAS 40 zu verfahren. Für derartige Nutzungsrechte müssen die in  
Paragraph 53(a), (f), (h) oder (j) genannten Angaben nicht geliefert werden.

57 Führt ein Leasingnehmer für Nutzungsrechte eine Neubewertung gemäß IAS 16 durch, muss er für diese Nutzungsrechte  
die in IAS 16 Paragraph 77 verlangten Angaben liefern.

58 Eine gemäß den Paragraphen 39 und B11 des IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben erstellte Fälligkeitsanalyse für Leasing
verbindlichkeiten hat der Leasingnehmer getrennt von den Fälligkeitsanalysen für andere finanzielle Verbindlichkeiten vorzulegen.
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4. Anhangangaben

Praxisbeispiel für Angaben: Deutsche Post DHL Group
Die Deutsche Post DHL Group hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig angewandt. Hierfür wählte das Unternehmen den modi- 
fizierten rückwirkenden Ansatz. Die in den Auszügen genannten Beträge sind in Millionen Euro dargestellt. Das Unternehmen 
machte in seinem verkürzten Konzern-Zwischenabschluss zum 31. März 2018 quantitative Angaben in tabellarischer Form, geglie-
dert nach der Art der Angaben (d. h. Vermögenswerte, Eigenkapital und Verbindlichkeiten sowie Gewinn-und-Verlust-Rechnung).

Praxisbeispiel 4.1a
DEUTSCHE POST DHL GROUP (Q1 2018)  			               Deutschland
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Praxisbeispiel 4.1a (Fortsetzung)
DEUTSCHE POST DHL GROUP (Q1 2018)  			              Deutschland
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4. Anhangangaben

Praxisbeispiel für Angaben: ERM Power Limited 
Die ERM Power Limited hat IFRS 16 zum 1. Juli 2016 vorzeitig angewandt. Hierfür wählte das Unternehmen den modifizierten  
rückwirkenden Ansatz. Die in den Auszügen genannten Beträge sind in Tausend australischen Dollar dargestellt. 

Praxisbeispiel 4.1b
ERM POWER LIMITED (2018)   			                                                                                                                    Australien
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Praxisbeispiel 4.1b (Fortsetzung)
ERM POWER LIMITED (2018)   			                                                                                                                    Australien



26 |  EY Scout  Im Fokus: Darstellungs- und Angabevorschriften von IFRS 16 Leasingverhältnisse

4. Anhangangaben

4.2 Zusätzliche unternehmensspezifische Informationen 

Auszug aus IFRS 16

59 Zusätzlich zu den in den Paragraphen 53–58 verlangten Angaben hat der Leasingnehmer weitere, zur Erreichung des in Para-
graph 51 genannten (in Paragraph B48 beschriebenen) Angabeziels erforderliche qualitative und quantitative Angaben zu seinen 
Leasingaktivitäten vorzulegen. Diese zusätzlichen Angaben können beispielsweise Informationen umfassen, die den Abschluss
adressaten die Beurteilung nachstehend genannter Elemente erleichtern, sind aber nicht auf diese beschränkt:

(a)	 Art der Leasingaktivitäten des Leasingnehmers; 
(b)	� künftige Zahlungsmittelabflüsse, zu denen es beim Leasingnehmer kommen könnte, die bei der Bewertung der  

Leasingverbindlichkeit aber unberücksichtigt geblieben sind. Ergeben könnten sich diese Abflüsse aus
	 (i)	 variablen Leasingzahlungen (siehe Paragraph B49), 
	 (ii)	 Verlängerungs- und Kündigungsoptionen (siehe Paragraph B50),
	 (iii)	Restwertgarantien (siehe Paragraph B51) und 
	 (iv)	Leasingverhältnissen, die der Leasingnehmer eingegangen ist, die aber noch nicht begonnen haben; 
(c)	 die mit Leasingverhältnissen verbundenen Beschränkungen oder Zusagen und 
(d)	 Sale-and-Leaseback-Transaktionen (siehe Paragraph B52). 

60 Bilanziert ein Leasingnehmer kurzfristige Leasingverhältnisse oder Leasingverhältnisse, denen Vermögenswerte von  
geringem Wert zugrunde liegen, nach Paragraph 6, so hat er dies anzugeben.
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Praxisbeispiel für Angaben: Play Communications S.A. 
Die Play Communications S.A. machte Angaben über die Arten der ihren Leasingverhältnissen zugrunde liegenden Vermögens-
werte, die üblichen Leasinglaufzeiten, Verlängerungs- und Kündigungsoptionen und die an einen Index gekoppelten variablen 
Leasingzahlungen.

Praxisbeispiel 4.2
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017)                                                                                                                                            Luxemburg
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4. Anhangangaben

4.3 Weitere Angabepflichten nach IAS 1 

IAS 1 enthält spezifische Leitlinien zu den Angaben eines  
Unternehmens in Bezug auf 

•	 wesentliche Rechnungslegungsmethoden, 
•	 Ermessensentscheidungen des Managements bei der  

Anwendung der Rechnungslegungsmethoden des Unter
nehmens und 

•	 zukunftsbezogene Annahmen sowie sonstige wesentliche 
Quellen von Schätzungsunsicherheiten am Ende des 
Berichtszeitraums.

Erläuterungen zu den gemäß IAS 1 geforderten Angaben finden 
sich in Abschnitt 2.2.3. 
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Praxisbeispiel 4.3 
PLAY COMMUNICATIONS S.A. (2017)                                                                                                      Luxemburg

Praxisbeispiel für Angaben: Play Communications S.A. 
Die Play Communications S.A. machte Angaben zu den bei der Bestimmung der Laufzeit und des 
Abzinsungssatzes ihrer Leasingverhältnisse getroffenen Ermessensentscheidungen. 

…

…
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5. Übergangsangaben

In den folgenden Abschnitten werden die in IFRS 16 enthaltenen 
Angabevorschriften für den Übergang auf diesen Standard  
erläutert. Leasingnehmer, die IFRS 16 auf ihre Leasingverhältnisse 
anwenden, haben die Wahl zwischen dem vollständigen rück
wirkenden Ansatz (Abschnitt 5.1) und dem modifizierten rück-
wirkenden Ansatz (Abschnitt 5.2). Dabei hat der Leasingnehmer 
die einmal gewählte Methode durchgängig auf alle Leasingver-
hältnisse anzuwenden, in denen er Leasingnehmer ist. IFRS 16 
schreibt des Weiteren vor, dass Unternehmen, die beschließen, 
den Standard vorzeitig anzuwenden, dies anzugeben haben.

Beide Methoden bieten dem Leasingnehmer die Möglichkeit, 
einen praktischen Behelf in Anspruch zu nehmen. Danach muss 
er zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung nicht erneut  
auf der Basis von IFRS 16 beurteilen, ob eine Vereinbarung ein 
Leasingverhältnis darstellt oder beinhaltet, und kann stattdes-
sen IFRS 16 auf Vereinbarungen anwenden, die zuvor unter  
Anwendung von IAS 17 und IFRIC 4 Feststellung, ob eine Verein-
barung ein Leasingverhältnis enthält als Leasingverhältnisse  
eingestuft wurden. Dem Leasingnehmer steht es außerdem frei, 
IFRS 16 nicht auf solche Vereinbarungen anzuwenden, bei  
denen er zuvor gemäß IAS 17 und IFRIC 4 bestimmt hat, dass 
sie kein Leasingverhältnis beinhalten.18 Weitere Erläuterungen 
zu den Übergangsvorschriften von IFRS 16 finden sich in  
Abschnitt 8 unserer Broschüre Im Fokus: Der neue Standard zu 
Leasingverhältnissen.

5.1 Angaben nach dem vollständigen 
rückwirkenden Ansatz 

Unternehmen, die sich beim Übergang auf IFRS 16 für den voll-
ständigen rückwirkenden Ansatz entscheiden, müssen die  
Vorschriften des Standards in Übereinstimmung mit IAS 8 auf 
jede im Abschluss dargestellte Periode anwenden. Dabei sind 
die spezifischen Übergangsvorschriften von IFRS 16 für Sale-
and-Leaseback-Transaktionen, die vor dem Zeitpunkt der  
erstmaligen Anwendung abgeschlossen wurden, und für Beträge, 
die ebenfalls vor diesem Zeitpunkt bei Unternehmenszusammen- 
schlüssen erfasst wurden, zu beachten.19

18 Siehe IFRS 16.C3. 
19 Siehe IFRS 16.C16–19. 
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5. Übergangsangaben

Unternehmen, die diese Methode wählen, müssen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Angaben machen. Sie sind jedoch nicht 
verpflichtet, diese Informationen auch in den Folgeperioden darzustellen:

Unternehmen werden daneben auch die Vorschriften des IAS 1 
heranziehen müssen. Danach muss zusätzlich zur vorgeschrie-
benen Vergleichsperiode eine dritte, auf den Beginn der Ver-
gleichsperiode aufgestellte Bilanz vorgelegt werden, wenn das 
Unternehmen (a) eine Rechnungslegungsmethode rückwirkend 
anwendet, eine rückwirkende Anpassung der Posten in seinem 

Abschluss vornimmt oder die Posten in seinem Abschluss  
umgliedert und (b) die rückwirkende Anwendung, die rückwir-
kende Anpassung oder die Umgliederung eine wesentliche 
Auswirkung auf die Informationen in der Bilanz zu Beginn der 
vorangegangenen Berichtsperiode haben.20 

Angabevorschriften 

Qualitative Angaben • �Titel des Standards bzw. der Interpretation 
• �falls zutreffend, dass die Rechnungslegungsmethode in Übereinstim-

mung mit den Übergangsvorschriften geändert wird 
• �Art der Änderung der Rechnungslegungsmethoden 
• �falls zutreffend eine Beschreibung der Übergangsvorschriften 
• �falls zutreffend eine Beschreibung der Übergangsvorschriften, die 

eventuell eine Auswirkung auf zukünftige Perioden haben könnten 
• �sofern eine rückwirkende Anwendung für eine bestimmte frühere Peri-

ode oder aber für Perioden, die vor den ausgewiesenen Perioden lie-
gen, undurchführbar ist, die Umstände, die zu jenem Zustand geführt 
haben, unter Angabe, wie und ab wann die Änderung der Rechnungs-
legungsmethode angewandt wurde 

IAS 8.28(a)–(e), (h)  

Qualitative Angaben  Entscheidet sich das Unternehmen, den praktischen Behelf in IFRS 
16.C3 anzuwenden, hat es diese Tatsache anzugeben. Gemäß dieser Be-
stimmung muss das Unternehmen zum Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung nicht erneut beurteilen, ob eine Vereinbarung ein Leasingver-
hältnis darstellt oder beinhaltet. 

IFRS 16.C4   

Quantitative Angaben Korrekturbetrag für die Berichtsperiode sowie, soweit durchführbar, für 
jede frühere dargestellte Periode 
• �für jeden einzelnen betroffenen Posten des Abschlusses und 
• �sofern IAS 33 Ergebnis je Aktie auf das Unternehmen anwendbar ist, 

für das unverwässerte und das verwässerte Ergebnis je Aktie

sofern durchführbar Korrekturbetrag im Hinblick auf Perioden vor 
denjenigen, die ausgewiesen werden 

IAS 8.28 (f)

 

IAS 8.28 (g) 

 

20 Siehe IAS 1.40A.
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Praxisbeispiel für Angaben: Nestlé S.A.
Die Nestlé S.A. hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig  
angewandt. Hierfür wählte das Unternehmen den vollstän-
digen rückwirkenden Ansatz. Die in den Auszügen genannten  
Beträge sind in Millionen Schweizer Franken dargestellt.  
Das Unternehmen beschloss, Leasing- und Nichtleasingkom- 
ponenten bei Fahrzeug-Leasingverträgen nicht zu trennen.  
Außerdem entschied das Unternehmen, die in IFRS 16 ent-
haltenen praktischen Behelfe für kurzfristige Leasingverhält-
nisse und für Leasingverhältnisse, bei denen der zugrunde  
liegende Vermögenswert (IT-Ausstattung) von geringem Wert 
ist, in Anspruch zu nehmen. In seinem Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2018 wies das Unternehmen auf Änderungen von 
Rechnungslegungsstandards, einschließlich IFRS 16, hin und 
beschrieb die neuen Rechnungslegungsmethoden für Leasing-
verhältnisse. Des Weiteren stellte es in getrennten Spalten  
die Beträge dar, um die die einzelnen Abschlussposten aufgrund 
der Auswirkungen der erstmaligen Anwendung von IFRS 16  
und anderer neuer Rechnungslegungsstandards angepasst  
werden mussten. Um die Vorschriften der jeweiligen Standards 
zu erfüllen, kann gegebenenfalls auch auf andere Darstellungs
methoden zurückgegriffen werden.

Praxisbeispiel 5.1a
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                           Schweiz

Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                           Schweiz
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5. Übergangsangaben
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Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                                                                                                                                       Schweiz
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5. Übergangsangaben

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung für das am 30. Juni 2017 abgeschlossene Halbjahr

Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                                                                                                                                                 Schweiz

in Millionen CHF
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Konsolidierte Kapitalflussrechnung für das am 30. Juni 2017 abgeschlossene Halbjahr

in Millionen CHF

Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                                                                                                                                                 Schweiz
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5. Übergangsangaben

Konsolidierte Bilanz zum 30. Juni 2017

Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                                                                                                                                                 Schweiz

in Millionen CHF
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Konsolidierte Bilanz zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

in Millionen CHF

Praxisbeispiel 5.1a (Fortsetzung)
Nestlé S.A. (Halbjahresbericht 2018)                                                                                                                                                 Schweiz
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5. Übergangsangaben

Praxisbeispiel 5.1b
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                                                                Frankreich

Praxisbeispiel für Angaben: Air France-KLM Group
Die Air France-KLM Group hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig angewandt. Hierfür wählte das Unternehmen den voll
ständigen rückwirkenden Ansatz. Die in dem Auszug genannten Beträge sind in Millionen Euro dargestellt. Das Unternehmen ent-
schied, die in IFRS 16 enthaltenen praktischen Behelfe für kurzfristige Leasingverhältnisse und Leasingverhältnisse, bei denen 
der zugrunde liegende Vermögenswert von geringem Wert ist, in Anspruch zu nehmen. In seinem Quartalsbericht zum 31. März 
2018 wies das Unternehmen auf Änderungen von Rechnungslegungsstandards, einschließlich IFRS 16, hin und beschrieb die 
neuen Rechnungslegungsmethoden für Leasingverhältnisse. Des Weiteren stellte es in getrennten Spalten die Beträge dar, um 
die die einzelnen Abschlussposten aufgrund der Auswirkungen der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 und anderer neuer 
Rechnungslegungsstandards angepasst werden mussten. Es sei darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls auch auf andere Dar-
stellungsmethoden zurückgegriffen werden kann, um die Vorschriften der jeweiligen Standards zu erfüllen.
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Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                                                                Frankreich
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5. Übergangsangaben

Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                    Frankreich
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Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                    Frankreich

Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                    Frankreich
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5. Übergangsangaben

Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                    Frankreich
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Praxisbeispiel 5.1b (Fortsetzung)
AIR FRANCE–KLM GROUP (Zwischenbericht Q1 2018)                                                                    Frankreich

Bei Anwendung des modifizierten rückwirkenden Ansatzes 
muss der Leasingnehmer die Vorjahresvergleichszahlen nicht 
anpassen. Stattdessen erfasst er den kumulierten Effekt der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 16 als Anpassung des Eröff-
nungsbilanzwerts der Gewinnrücklagen (oder anderer Eigen
kapitalbestandteile) zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung, 

z. B. dem 1. Januar 2019 bei einem Unternehmen, dessen 
Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht. Ein Unternehmen, 
das den modifizierten rückwirkenden Ansatz anwendet, ist  
verpflichtet, die in der folgenden Tabelle aufgeführten Angaben 
zu machen:

5.2 Angaben nach dem modifizierten rückwirkenden Ansatz

Angabevorschriften 

Qualitative Angaben • Titel des Standards bzw. der Interpretation 
• �falls zutreffend, dass die Rechnungslegungsmethode in Über

einstimmung mit den Übergangsvorschriften geändert wird 
• Art der Änderung der Rechnungslegungsmethoden 
• falls zutreffend eine Beschreibung der Übergangsvorschriften 
• �falls zutreffend die Übergangsvorschriften, die eventuell eine  

Auswirkung auf zukünftige Perioden haben könnten 
• �sofern eine rückwirkende Anwendung für eine bestimmte frühere  

Periode oder aber für Perioden, die vor den ausgewiesenen Perioden 
liegen, undurchführbar ist, die Umstände, die zu jenem Zustand  
geführt haben, unter Angabe, wie und ab wann die Änderung der Rech-
nungslegungsmethode angewandt wurde 

IAS 8.28(a)–(e), (h)  

Qualitative Angaben  Wendet ein Unternehmen einen oder mehrere der in IFRS 16.C10 
aufgeführten praktischen Behelfe an, hat es dies anzugeben. 
Gemäß IFRS 16.C10 kann ein Unternehmen bei Anwendung von IFRS 16 
nach dem modifizierten rückwirkenden Ansatz einen oder mehrere der 
folgenden praktischen Behelfe in Anspruch nehmen: 
• �Ein Leasingnehmer kann auf ein Portfolio ähnlich ausgestalteter 

Leasingverträge einen einzigen Abzinsungssatz anwenden. 
• �Ein Leasingnehmer kann auf eine Wertminderungsprüfung verzichten 

und stattdessen das Nutzungsrecht mit dem unmittelbar vor dem  
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung gemäß IAS 37 Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen angesetzten  
Betrag für belastende Verträge kürzen. 

• �Bei Leasingverhältnissen, deren Laufzeit innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung endet, kann ein  
Leasingnehmer diese Leasingverhältnisse gemäß IFRS 16 so bilanzie-
ren, als ob es sich um kurzfristige Leasingverhältnisse handeln würde. 

• �Bei der Bewertung des Nutzungsrechts zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung kann ein Leasingnehmer die anfänglichen direkten Kosten 
unberücksichtigt lassen. 

• �Sieht ein Vertrag Verlängerungs- oder Kündigungsoptionen vor, kann 
der Leasingnehmer beispielsweise die Laufzeit des Leasingverhält
nisses rückwirkend bestimmen. 

IFRS 16.C13
IFRS 16.C10 
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5. Übergangsangaben

Angabevorschriften (Fortsetzung)

Quantitative Angaben  Der Leasingnehmer hat folgende Angaben zu machen: 
• �den gewichteten Durchschnittswert des Grenzfremdkapitalzinssatzes, 

den der Leasingnehmer für die zum Zeitpunkt der erstmaligen  
Anwendung in der Bilanz ausgewiesenen Leasingverbindlichkeiten  
anwendet, und 

• �eine Erläuterung eines etwaigen Unterschiedsbetrags zwischen 
   • �den Verbindlichkeiten aus dem Operating-Leasingverhältnis, die zum 

Ende des dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung unmittelbar  
vorausgehenden Geschäftsjahres gemäß IAS 17 ausgewiesen und 
anhand des Grenzfremdkapitalzinssatzes zum Zeitpunkt der erstma-
ligen Anwendung abgezinst wurden, und 

   • �den zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in der Bilanz aus
gewiesenen Leasingverbindlichkeiten

IFRS 16.C12   

Quantitative Angaben sofern durchführbar Korrekturbetrag im Hinblick auf Perioden vor  
denjenigen, die ausgewiesen werden 

IAS 8.28 (g) 
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Praxisbeispiel für Angaben: Deutsche Post DHL Group
Die Deutsche Post DHL Group hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig angewandt. Hierfür wählte das Unternehmen den 
modifizierten rückwirkenden Ansatz. Es entschied sich außerdem für die Anwendung des praktischen Behelfs, wonach sich Unter
nehmen als Alternative zu einer Wertminderungsprüfung auf ihre unmittelbar vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung  
vorgenommene Beurteilung, ob es sich bei ihren Leasingverhältnissen um belastende Verträge gemäß IAS 37 Rückstellungen,  
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen handelt, verlassen können. Darüber hinaus beschloss das Unternehmen, den 
praktischen Behelf anzuwenden, wonach Leasingverhältnisse, deren Laufzeit innerhalb von 12 Monaten nach dem Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung endet, so bilanziert werden können, als handelte es sich um kurzfristige Leasingverhältnisse. Die in  
den Auszügen genannten Beträge sind in Millionen Euro dargestellt.

Praxisbeispiel 5.2a
DEUTSCHE POST DHL GROUP (Q1 2018)  			                                                                                               Deutschland
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5. Übergangsangaben

Praxisbeispiel für Angaben: ProSiebenSat.1 Media SE
Die ProSiebenSat.1 Media SE hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig angewandt. Das Unternehmen 
wählte den modifizierten rückwirkenden Ansatz und entschied sich für die Anwendung des praktischen 
Behelfs für den Übergang, wonach ein Unternehmen nicht verpflichtet ist, zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung neu zu beurteilen, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis darstellt oder beinhaltet.  
Darüber hinaus wendet das Unternehmen die Ausnahmen von der Pflicht zur bilanziellen Erfassung von 
kurzfristigen Leasingverhältnissen und solchen, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert von 
geringem Wert ist, an. Die in den Auszügen genannten Beträge sind in Millionen Euro dargestellt.

Praxisbeispiel 5.2b
ProSiebenSat.1 Media SE (Zwischenbericht H1 2018)   			                       Deutschland
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Praxisbeispiel 5.2b (Fortsetzung)
ProSiebenSat.1 Media SE (Zwischenbericht H1 2018)   			                              Deutschland
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5. Übergangsangaben

Praxisbeispiel für Angaben: Uniper SE
Die Uniper SE hat IFRS 16 zum 1. Januar 2018 vorzeitig angewandt. Das Unternehmen wählte den modi
fizierten rückwirkenden Ansatz und entschied sich für die Anwendung des praktischen Behelfs, wonach ein 
Unternehmen nicht verpflichtet ist, zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung neu zu beurteilen, ob eine 
Vereinbarung ein Leasingverhältnis darstellt oder beinhaltet. Darüber hinaus wendet das Unternehmen  
die Ausnahmen von der Pflicht zur bilanziellen Erfassung von kurzfristigen Leasingverhältnissen und solchen, 
bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert von geringem Wert ist, an. Die in den Auszügen genannten 
Beträge sind in Millionen Euro dargestellt.

Praxisbeispiel 5.2c
Uniper SE (Zwischenbericht H1 2018)    			                                                        Deutschland
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Praxisbeispiel 5.2c (Fortsetzung)
Uniper SE (Zwischenbericht H1 2018)    			                                                      Deutschland
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5. Übergangsangaben

Nach IAS 34 Zwischenberichterstattung hat ein Unternehmen 
Änderungen seiner Rechnungslegungsmethoden einschließlich 
der Auswirkungen auf frühere Perioden, die in verkürzten  
Zwischenabschlüssen enthalten sind, anzugeben. Des Weiteren 
schreibt IAS 34.16A(a) vor, dass das Unternehmen im Fall einer 
Änderung seiner Rechnungslegungsmethoden eine Beschreibung 
der Art und Auswirkungen dieser Änderung darzustellen hat. 
Dies kann viele der in den Abschnitten 5.1 und 5.2 erläuterten 
Angabevorschriften umfassen, einschließlich qualitativer Angaben 
(beispielsweise über die Art der Änderung, die angewandte 
Übergangsmethode und ggf. in Anspruch genommene praktische 
Behelfe) und quantitativer Angaben (beispielsweise zu den  
Auswirkungen auf Vorperioden oder die Überleitung der Ver-
pflichtungen aus Operating-Leasingverhältnissen und des Eröff-
nungsbilanzwerts der Leasingverbindlichkeit, wenn der voll
ständige rückwirkende oder der modifizierte rückwirkende Ansatz 
verwendet wird).

Während in zahlreichen Fällen die Einhaltung der Vorschriften 
von IAS 8 ratsam sein dürfte, könnten vor dem Hintergrund  
dieser Vorschriften und in Abhängigkeit von den unternehmens-
spezifischen Fakten und Umständen in verkürzten Zwischen
abschlüssen weniger ausführlichere Übergangsangaben ausrei-
chen. Allerdings haben einige Wertpapieraufsichtsbehörden 
darauf hingewiesen, dass Abschlussersteller immer ausführlichere 
Informationen über die Auswirkungen neuer Standards vorlegen 
sollten, je näher das Datum ihres Inkrafttretens rückt.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die in den 
Abschnitten 5.1 und 5.2 enthaltenen Praxisbeispiele, da diese 
aus Zwischenabschlüssen entnommen wurden. 

5.3 Übergangsangaben in Zwischenabschlüssen im Jahr der Erstanwendung
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Anhang
Auszug aus der IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen von EY 

IFRS 16 Leasingverhältnisse

IFRS 16 Leasingverhältnisse wurde im Januar 2016 veröffentlicht. IFRS 16 ist erstmalig 
verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 
beginnen. Die vorzeitige Anwendung ist zulässig, wenn das Unternehmen zum oder vor dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieses Standards IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden anwendet. 

Übergangsvorschriften

IAS 40.84B Bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 und der damit in Verbindung stehenden 
Änderungen an IAS 40 wendet das Unternehmen für seine in Form von Nutzungsrechten  
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien die in Anhang C des IFRS 16 festgelegten  
Übergangsbestimmungen an.

Neu 626
IFRS 16.C1

Neu 627
IFRS 16.C4

Falls das Unternehmen IFRS 16 in seinem IFRS-Abschluss für eine frühere Berichtsperiode  
als die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Periode anwendet: Gibt es diese  
Tatsache an.

Entscheidet sich das Unternehmen für den praktischen Behelf in IFRS 16.C3: Gibt es diese 
Tatsache an.

              

              

IFRS 16.C3

IFRS 16.C2

Behelfsweise muss ein Unternehmen zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung nicht erneut 
beurteilen, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis darstellt oder beinhaltet. Stattdessen 
kann es:

a.	�diesen Standard auf Vereinbarungen anzuwenden, die zuvor unter Anwendung von IAS 17 
und von IFRIC 4 als Leasingverhältnisse eingestuft wurden. Auf diese Leasingverhältnisse 
wendet das Unternehmen die Übergangsvorschriften in IFRS 16.C5-C18 an.

b.	�diesen Standard auf Vereinbarungen, die zuvor unter Anwendung von IAS 17 und IFRIC 4 
als Vereinbarungen ohne Leasingverhältnisse eingestuft wurden, nicht anwenden.

Für die Zwecke der Vorschriften in IFRS 16.C1–C19 ist der Zeitpunkt der erstmaligen  
Anwendung der Beginn der Berichtsperiode, für die das Unternehmen den Standard zum  
ersten Mal anwendet.

Neu 628
IFRS 16.C12
IFRS 16.C5(b)
IAS 8.28 

Neu 629
IFRS 16.C12

Entscheidet sich ein Leasingnehmer, diesen Standard nach der in IFRS 16.C5(b)  
beschriebenen Methode anzuwenden, veröffentlicht er die in IAS 8.28 verlangten Angaben 
über die erstmalige Anwendung mit Ausnahme der Angaben in IAS 28(f).

Gibt das Unternehmen (ein Leasingnehmer) statt der in IAS 8.28(f) aufgeführten Angaben 
Folgendes an:

a.	�den gewichteten Durchschnittswert des Grenzfremdkapitalzinssatzes, den der Leasing
nehmer für die zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in der Bilanz ausgewiesenen 
Leasingverbindlichkeiten anwendet;

              

              

Angabe erfolgt

Ja		 Nein	 N/A
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b. �eine Erläuterung eines etwaigen Unterschiedsbetrags zwischen: 
• �den Verbindlichkeiten aus dem Operating-Leasingverhältnis, die zum Ende des dem 

Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres 
gemäß IAS 17 ausgewiesen wurden und die anhand des Grenzfremdkapitalzinssatzes 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung wie in IFRS 16.C8(a) beschrieben abge-
zinst wurden, und

    • �den zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in der Bilanz ausgewiesenen 
Leasingverbindlichkeiten.

              

Neu 630
IFRS 16.C10

Neu 631
IFRS 16.C13

Verzichtet das Unternehmen (der Leasingnehmer) auf die Anwendung der Vorschriften in 
IFRS 16.C8 auf Leasingverhältnisse, deren Laufzeit innerhalb von 12 Monaten nach dem Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung endet, weist es die mit diesen Leasingverhältnissen ver-
bundenen Kosten im Geschäftsjahr, in das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung fällt, als 
Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse aus.

Wendet das Unternehmen (ein Leasingnehmer) einen oder mehrere der in Paragraph C10 
aufgeführten praktischen Behelfe an: Gibt es diese Tatsache an.

              

              

Darstellung und Angabepflichten von Leasingnehmern 

Darstellung

Neu 632
IFRS 16.47(a)

Weist das Unternehmen Nutzungsrechte in der Bilanz (oder im Anhang) getrennt von  
anderen Vermögenswerten aus.

              

IFRS 16.48 Die in IFRS 16.47(a) festgelegte Anforderung gilt nicht für Nutzungsrechte, die der Definition 
einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie entsprechen, die in der Bilanz auch als solche 
auszuweisen ist. 

Neu 633
IFRS 16.47(a)

Neu 634
IFRS 16.47(b)

Neu 635
IFRS 16.49

Wenn das Unternehmen die Nutzungsrechte in der Bilanz nicht gesondert darstellt:

a.	�weist es die Nutzungsrechte in den gleichen Bilanzposten aus, in dem auch die zugrunde 
liegenden Vermögenswerte dargestellt würden, wenn sie sein Eigentum wären;

b.	�gibt es an, in welchen Bilanzposten die Nutzungsrechte geführt werden.

Weist das Unternehmen:
►• Leasingverbindlichkeiten in der Bilanz getrennt von anderen Verbindlichkeiten aus
oder
►• �wenn nicht, gibt es an, in welchen Bilanzposten diese Verbindlichkeiten enthalten sind.

Weist das Unternehmen in der Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis 
die Zinsaufwendungen für die Leasingverbindlichkeit getrennt vom Abschreibungsbetrag für 
das Nutzungsrecht aus.

              

              

              

              

IFRS 16.49 Zinsaufwendungen für die Leasingverbindlichkeit sind eine Komponente der Finanzierungs-
aufwendungen, die nach IAS 1.82(b) in der Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonsti
gem Ergebnis getrennt darzustellen sind.

Angabe erfolgt

Ja		 Nein	 N/A
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Neu 636
IFRS 16.50

Stuft der Leasingnehmer in der Kapitalflussrechnung:
a. �Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Leasingverbindlichkeit als Finanzierungs

tätigkeiten ein;
b. �Auszahlungen für den Zinsanteil der Leasingverbindlichkeit gemäß den Vorgaben für 

gezahlte Zinsen in IAS 7 ein;
c. �Zahlungen im Rahmen kurzfristiger Leasingverhältnisse, Zahlungen bei Leasingver

hältnissen, denen ein Vermögenswert von geringem Wert zugrunde liegt, und variable 
Leasingzahlungen, die bei der Bewertung der Leasingverbindlichkeit unberücksichtigt 
geblieben sind, bei den betrieblichen Tätigkeiten ein.

              

              

              

Angaben

IFRS 16.51

IFRS 16.52

Ziel der Angabevorschriften ist es, dass Leasingnehmer im Anhang Informationen angeben, 
die zusammen mit den in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Kapital
flussrechnung enthaltenen Angaben die Abschlussadressaten in die Lage versetzen, die  
Auswirkungen von Leasingverhältnissen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und 
die Cashflows des Leasingnehmers zu beurteilen. Die Anforderungen, mit denen dieses  
Ziel erreicht werden soll, sind IFRS 16.52–60 zu entnehmen. 

Angaben, die bereits an anderer Stelle im Abschluss gemacht wurden, müssen nicht wieder-
holt werden, sofern sie durch Querverweis in die Anhangangabe oder den gesonderten Ab-
schnitt über Leasingverhältnisse aufgenommen werden.

Neu 637
IFRS 16.52

Neu 638
IFRS 16.53

Macht das Unternehmen in einer einzelnen Anhangangabe oder in einem gesonderten  
Abschnitt seines Abschlusses Angaben zu den Leasingverhältnissen, bei denen es Leasing-
nehmer ist (oder bezieht es diese Informationen mittels eines Querverweises ein). 

Gibt das Unternehmen die folgenden Beträge für die Berichtsperiode an:
a.	�Abschreibungen des Nutzungsrechts nach Klassen zugrunde liegender  

Vermögenswerte;
b.	Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten;
c.	Aufwand für kurzfristige Leasingverhältnisse, die nach IFRS 16.6 bilanziert werden; 

              

              

              
              

Darin nicht enthalten sein muss der Aufwand für Leasingverhältnisse mit maximal  
einmonatiger Laufzeit.

IFRS 16.6 d.	�Aufwand für Leasingverhältnisse über einen Vermögenswert von geringem Wert,  
die nach IFRS 16.6 bilanziert werden;

              

Darin nicht enthalten sein darf der in IFRS 16.53(c) enthaltene Aufwand für kurzfristige  
Leasingverhältnisse, denen ein Vermögenswert von geringem Wert zugrunde liegt.

IFRS 16.54 e.	�den nicht in die Bewertung von Leasingverbindlichkeiten einbezogenen Aufwand für  
variable Leasingzahlungen;

f.	 Ertrag aus dem Unterleasing von Nutzungsrechten;
g.	die gesamten Zahlungsmittelabflüsse für Leasingverhältnisse;
h.	Zugänge zu Nutzungsrechten;
i.	 Gewinne oder Verluste aus Sale-and-Leaseback-Transaktionen;
j.	� Buchwert des Nutzungsrechts am Ende der Berichtsperiode nach Klassen zugrunde  

liegender Vermögenswerte.

              

              
              
              
              
              

Angabe erfolgt

Ja		 Nein	 N/A



56 |  EY Scout  Im Fokus: Darstellungs- und Angabevorschriften von IFRS 16 Leasingverhältnisse

IFRS 16.54 Ein Unternehmen hat die gemäß IFRS 16.53 vorgeschriebenen Angaben in Tabellenform  
vorzulegen, es sei denn, ein anderes Format ist besser geeignet.

Die angegebenen Beträge müssen die Kosten einschließen, die der Leasingnehmer im  
Berichtszeitraum in den Buchwert eines anderen Vermögenswerts aufgenommen hat.

Neu 639
IFRS 16.55
IFRS 16.6

Neu 640
IFRS 16.56

Gibt das Unternehmen die Höhe seiner Leasingverpflichtungen aus kurzfristigen Leasing
verhältnissen, die nach IFRS 16.6 bilanziert werden, an, wenn der Bestand an kurzfristigen 
Leasingverhältnissen, bei denen am Ende des Berichtszeitraums Verpflichtungen bestehen, 
sich nicht mit dem Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen deckt, auf die sich der  
nach IFRS 16.53(c) angegebene Aufwand bezieht.

Wenn Nutzungsrechte an Leasinggegenständen der Definition von als Finanzinvestitionen  
gehaltenen Immobilien entsprechen: Erfüllt das Unternehmen die Angabepflichten gemäß 
IAS 40. 

              

              

In diesen Fällen muss ein Unternehmen für diese Nutzungsrechte die Angaben gemäß  
IFRS 16.53(a), (f), (h) oder (j) nicht liefern.

Neu 641
IFRS 16.57
IAS 16.77

Neu 642
IFRS 16.58
IFRS 7.39
IFRS 7.B11

Neu 643
IFRS 16.59
IFRS 16.B48

IFRS 16.B49
IFRS 16.B50
IFRS 16.B51

IFRS 16.B52

Wenn das Unternehmen für Nutzungsrechte eine Neubewertung gemäß IAS 16 durchführt: 
Macht es die gemäß IAS 16.77 erforderlichen Angaben zu diese Nutzungsrechte.

Gibt das Unternehmen eine Fälligkeitsanalyse für Leasingverbindlichkeiten gemäß den  
Regelungen in IFRS 7.39 und IFRS 7.B11 getrennt von den Fälligkeitsanalysen für andere  
finanzielle Verbindlichkeiten an.

Macht das Unternehmen zusätzlich zu den in IFRS 16.53–58 verlangten Angaben weitere,  
zur Erreichung des in IFRS 16.51 genannten (in IFRS 16.B48 beschriebenen) Angabeziels 
erforderliche qualitative und quantitative Angaben zu seinen Leasingaktivitäten. Diese  
zusätzlichen Angaben können u. a. Informationen umfassen, die den Abschlussadressaten  
die Beurteilung nachstehend genannter Elemente erleichtern:
a.	die Art der Leasingaktivitäten des Leasingnehmers;
b.	�die künftigen Zahlungsmittelabflüsse, zu denen es beim Leasingnehmer kommen könnte, 

die bei der Bewertung der Leasingverbindlichkeit aber unberücksichtigt geblieben sind.  
Ergeben könnten sich diese Abflüsse aus:
►• variablen Leasingzahlungen
►• Verlängerungs- und Kündigungsoptionen;
►• Restwertgarantien;
►• �Leasingverhältnissen, die der Leasingnehmer eingegangen ist, die aber noch nicht  

begonnen haben;
c.	die mit Leasingverhältnissen verbundenen Beschränkungen oder Zusagen;
d.	Sale-and-Leaseback-Transaktionen.

              

              

              

              
              
              
              

              
              

Angabe erfolgt

Ja		 Nein	 N/A
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IFRS 16.B48–52 Um zu bestimmen, ob zur Erreichung des in IFRS 16.51 für die Angabepflichten festgelegten 
Ziels zusätzliche Informationen zur Leasingtätigkeit erforderlich sind, prüft ein 
Leasingnehmer

a.	ob diese Informationen für die Abschlussadressaten relevant sind. Ein Leasingnehmer  
hat zusätzliche Informationen gemäß IFRS 16.59 nur anzugeben, wenn diese Informationen 
für die Abschlussadressaten voraussichtlich relevant sind. 

b.	ob diese Informationen bereits aus in der Bilanz oder im Anhang dargestellten Informa
tionen hervorgehen. Informationen, die bereits an anderer Stelle in der Bilanz dargestellt 
sind, braucht ein Leasingnehmer nicht erneut darzustellen.

IFRS 16.B49–52 nennen Beispiele für zusätzliche Angaben zu variablen Leasingzahlungen, 
Verlängerungs- und Kündigungsoptionen, Restwertgarantien sowie Sale-and-Leaseback-
Transaktionen, die für Abschlussadressaten hilfreich sein könnten. 

Neu 644
IFRS 16.60

Bilanziert ein Leasingnehmer kurzfristige Leasingverhältnisse oder Leasingverhältnisse,  
denen Vermögenswerte von geringem Wert zugrunde liegen, nach IFRS 16.6: Gibt er diese 
Tatsache an.

              

Angabe erfolgt

Ja		 Nein	 N/A
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Mit einer guten Ausrüstung und einem verlässlichen Kompass lässt sich jede Strecke bewältigen und jedes Ziel erreichen –  
egal wie kompliziert der Weg und wie herausfordernd das Ziel ist. Mit unserem IFRS Solutions Center wollen wir  
Ihnen das passende Rüstzeug zur Verfügung stellen – damit Sie Ihr Unternehmen sicher und erfolgreich durch die vielen 
IFRS-Neuerungen steuern.

Besuchen Sie uns im Internet (www.de.ey.com/IFRS) oder kontaktieren Sie das EY IFRS Solutions Center gerne auch über E-Mail:  
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Die Veranstaltungsreihe „EY Scout“ versteht sich als das Praxisforum für alle IFRS-Anwender –  
und als Wegweiser durch die Welt der internationalen Rechnungslegung.  

•	 Wir informieren Sie frühzeitig über wichtige Änderungen sowie über andere praxisbezogene Fragestellungen 
in der IFRS-Bilanzierung und vermitteln Ihnen die relevanten Grundlagen anschaulich und praxisnah.

•	 Wir beleuchten mögliche Auswirkungen auf Abschlüsse, Kennzahlen, Prozesse, Systeme und Ihr Business. 

•	 Wir stellen Ihnen innovative und praxisnahe Lösungsansätze vor. 

•	 Wir geben Ihnen viel Raum für Ihre persönlichen Fachfragen. 

Der EY Scout ist vom EY IFRS Solutions Center, in dem sich Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen 
zusammengeschlossen haben, entwickelt worden. Jeder von ihnen hat fundierte Erfahrung in der IFRS-
Anwendung und weiß, wo die Hindernisse und Stolpersteine liegen. Dieses gebündelte Wissen fließt in jede 
einzelne Veranstaltung ein – mit allen Vorteilen, die sich für Sie daraus ergeben. Bitte entnehmen Sie die 
aktuellen Termine dem Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite EY Scout International Accounting: 
www.ey.com/DE/de/About-us/EY-Scout

 Das Praxisforum! 

EY Scout 
International Accounting

Ihr Wegweiser durch die Welt der internationalen 
Rechnungslegung
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